
R 96.
Mittwoch

den 26. April.

Werſeburger Kreis
(Tageblatt.)

1882.

Fünfundfunfzigſter

Jahrgang.

latt.

Vierteljährlicher Abonnementspreis in der Expedition und den Ausgabeſtellen 1,20 Mark, mit Zubringerlohn 1,40 Mark durch die Poſt bezogen 1,50 Mark,
durch die Stadt und Landbriefträger 1,90 Mark. Ausgabe täglich (mit Ausnahme der Sonn und Feſttage) Nachmittags 3 Uhr für den folgenden Tag.

Inſeraten Annahme bis 9 Uhr Vormittags. Größere Inſerate Tags zuvor.

Amtliche Bekanntmachung.
Nachtragzu dem Regulativ für den Geſchäftsgang bei dem

Oberverwaltungsgerichte vom 30. Januar 2. April
1878, betreffend die Zuſtellungen im Verwaltungs

ſtreitverfahren.
An die Stelle des S 25 des Regulativs vom 30.

Januar 2. April 1878 treten die nachſtehenden Vorſchriften
I. Soweit das Geſetz nicht ein Anderes beſtimmt, er

folgen die von Seiten des Oberverwaltungsgerichtes zu be
wirkenden Zufſtellungen entweder durch die Poſt oder durch
damit beſonders beauftragte Beamte. Die erſtere Art der
Zuſtellung bildet die Regel.

II. Die Zuſtellungen für nicht prozeßfäbige Perſonen
erfolgen für dieſelben an deren geſetzliche Vertreter.

Bei Behörden, Gemeinden und Korporationen, ſowie
bei Perſonenvereinen, welche als ſolche klagen oder verklagt
werden können, genügt die Zuſtellung an die Vorſteher.

Bei mehreren geſetzlichen Vertretern, ſowie bei mehreren
Vorſtehern genügt die Zuſtellung an einen derſelben.

III. Die Zuſtellung für einen Unteroffizier oder einen
Gemeinen des aktiven Heeres oder der aktiven Marine er
folgt an den Chef der zunächſt vorgeſetzten Kommando-
behörde (Chef der Compagnie, Eskadron, Batterie u. ſ. w.)

IV. Die Zuſtellung kann an den Bevollmächtigten
und, wenn dieſelbe durch den Betrieb eines Handelsge
werbes veranlaßt iſt, an den Prokuriſten erfolgen.

Bei mehreren Bevollmächtigten, ſowie bei mehreren
Prokuriſten genügt die Zuſtellung an Einen derſelben.

V. Sind Streitgenoſſen vorhanden, ſo iſt die Aus
fertigung einer ergangenen m der Regel nach
nur Einem derſelben zuzuſtellen. Die übrigen Theilnehmer
ſind alsdann hiervon unter Beifügung einer Abſchrift des
Tenors der Entſcheidung zu benachrichtigen.

Bei Streitgenoſſen, welche Deputirte aus ihrer Mitte
beſtellt haben, erfolgt die Zuſtellung der ergehenden Ent
ſcheidungen, Beſcheide und Verfügungen nur an Einen
derſelben.

VI. Für die Ausführung der Zuſtellungen gelten die
in 88 165 bis 170*) der Deutſchen Civilprozeßordnung
gegebenen Vorſchriften, Jm Falle des S 167 findet jedoch
die Niederlegung des zu übergebenden Schriftſtückes nur
bei der Ortsbehörde oder bei der Poſtanſtalt des Zuſtellungs
ortes ſtatt.

s 165. Die Zuſtellungen können an jedem Orte
erfolgen, wo die Perſon, welcher zugeſtellt werden ſoll, an
getroffen wird.

Hat die Perſon an dieſem Ort eine Wohnung oder
ein Geſchäftslokal. ſo iſt die außerhalb der Wohnung oder
des Geſchäftslokals an ſie erfolgte Zuſtellung nur gültig,
wenn die Annahm: nicht verweigert wird.

s 166. Wird die Perſon, welcher zugeſtellt werden
Ul, in ihrer Wohnung nicht angetroffen, ſo kann die Zu

pellung in der Wohnung an einen zu der Familie ge
hörenden erwachſenen Hausgenoſſen oder an eine in der
Familie dienende erwachſene Perſon erfolgen.

Wird eine ſolche Perſon nicht angetroffen, ſo kann die
Zuſtellung an den in demſelben Hauſe wohnenden Haus
wirth oder Vermiether erfolgen, wenn dieſe zur Annahme
des Schriftſtücks bereit ſind.

s 167. Iſt die Zuſtellung nach dieſen Beſtimmungen
ht aueführbar, ſo kann ſie dadurch erfolgen daß das zu

bergebende Schriftſtück auf der Gerichtsſchreiberei des
imtsgerichts, in deſſen Bezirke der Ort der Zuſtellung ge
gen iſt, oder an dieſem Orte bei der Poſtanſtalt oder dem

emeindevorſteher oder dem Polizeivorſteher niedergelegt
und die Niederlegung ſowohl durch eine an der Thür der
Wohnung zu befeſtigende ſchriftliche Anzeige, als auch, ſoweit
thunlich durch mündliche Mittheilung an zwei in der Nach
barſchaft wohnende Perſonen bekannt gemacht wird.

s 168. Für Gewerbetreibende, welche ein beſonderes

VII. An Sonntagen und allgemeinen Feiertagen darf
eine Zuſtellung nur auf beſondere Anweiſung des Ober
verwaltungsgerichts erfolgen. Die Verfügung, durch welche
dieſe Anweiſung ertheilt wird, iſt bei der Zuſtellung auf
Erfordern vorzuzeigen. Eine Zuſtellung, bei welcher dieſe
Beſtimmungen nicht beobachtet ſind, iſt gültig, wenn die
Annahme nicht verweigert iſt.

VIII. Ueber die Zuſtellung iſt eine Urkunde aufzu
nehmen dieſelbe muß enthalten

1) Ort und Zeit der Zuſtellung
2) die Bezeichnung des zuzuſtellenden Schriftſtückes
3) d v mung der Perſon, an welche zugeſtellt wer

en ſoll
4) die Bezeichnung der Perſon, welcher zugeſtellt iſt in

den Fällen der 88 166, 168, 169 der Deutſchen
Civilprozeßordnung die Angabe des Grundes, durch
welchen die Zuſtellung an die bezeichnete Perſon ge
rechtfertigt wird wenn nach 88 167 a. a. O. ver
fahren iſt, die Bemerkung, wie die darin entbaltenen
Vorſchriften nach Maßgabe der Nr. VI dieſes Regu-
lativs befolgt ſind

5) im Falle der Verweigerung der Annahme die Er-
wähnung, daß die Annahme verweigert und das zu
übergebende Schriftſtück am Orte der Zuſtellung zurück-
gelaſſen iſt;

6) daß das zuzuſtellende Schriftſtück über
eben iſt;7) die Unterſchrift des die Zuſtellung vollziehenden Be

amten.

IX. Wird durch die Poſt zugeſtellt, ſo hat das Ober-
verwaltungsgericht einen durch ſein Dienſtſiegel verſchloſſenen
mit der Adreſſe der Perſon, an welche zugeſtellt werden
ſoll, verſehenen und mit einer Geſchäftsnummer bezeichneten
Briefumſchlag, in welchem das zuzuſtellende Schriſtſtück ent
halten iſt, der Poſt mit dem Erſuchen zu übergeben, die
Zuſtellung einem Poſtboten des Beſtimmungsortes aufzu
tragen. Daß die Uebergabe in der bezeichneten Art ge-
ſchehen, iſt zu den Akten zu beſcheinigen.

X. Die Zuſtellung durch den Poſtboten erfolgt in Ge
mäßheit der Beſtimmungen zu VI. Ueber die Zuſtellung
iſt von dem Poſtboten eine Urkunde aufzunehmen, welche
den Beſtimmungen zu VIII Nr. 1, 3 bis 5, 7 entſprechen,
und die Uebergabe des ſeinem Verſchlufſe, ſeiner Adreſſe
und ſeiner Geſchäftsnummer nach bezeichneten Briefum-
ſchlages bezeugen muß.

Die Urkunde iſt von dem Poſtboten der Poſtanſtalt
und von dieſer dem Oberverwaltungsgerichte zu überliefern.

I. Jn den Fällen der 88 182 bis 184**) der Deut
ſchen Civilprozeßordnung erfolgt die Zuſtellung in der dort
vorgeſchriebenen Weiſe.

Geſchäftslokal haben, kann, wenn ſie in dem Geſchäftslokale
nicht angetroffen werden die Zuſtellung an einen darin
anweſenden Gewerbegehülfen erfolgen.

Wird ein Rechtsanwalt, welchem zugeſtellt werden ſoll, in
ſeinem Geſchäftslokale nicht angetroffen, ſo kann die Zuſtellung
an einen darin anweſenden Gehilfen oder Schreiber erfolgen.

s 169. Wird der geſetzliche Vertreter oder der Vor
ſteher einer Behörde, einer Gemeinde, einer Korporation oder
eines Perſonenvereins, welchem zugeſtellt werden ſoll in
dem Geſchäftslokale während der gewöhnlichen Geſchäfts
ſtunden nicht angetroffen, oder iſt er an der Annahme ver-
hindert, ſo kann die Zuſtellung an einen anderen in dem
Geſchäftslokale anweſenden Beamten oder Bedienſteten be
wirkt werden.

Wird der geſetzliche Vertreter oder der Vorſteher in
ſeiner Wohnung nicht angetroffen, ſo finden die Beſtimm-
ungen der 88 166, 167 nur Anwendung wenn ein be
ſonderes Geſchäftslokal nicht vorhanden iſt.

9 170. Wird die Annahme der Zuſtellung ohne geſetz
lichen Grund verweigert, ſo iſt das zu übergebende Schrift
ſtück am Orte der Zuſtellung zurückzulaſſen.

Eine in einem anderen Deutſchen Staate zu bewir
kende Zuſtellung erfolgt, ſofern ſie nicht nach den mit die
ſem beſtehenden Vereinbarungen durch die Poſt ausführbar
iſt, mittelft Erſuchens der zuſtändigen Behörde deſſelben.

Die Zuſtellung wird durch das ſchriftliche Zeugniß der
erſuchten Behörden oder Beamten, daß die Zuſtellung er
folgt ſei, nachgewieſen.

XII. Jſt der Aufenthalt einer Partei unbekannt, ſo
kann die Zuſtellung an dieſelbe durch Anheftung des zu
zuſtellenden Schriftſtücks an der zu Aushängen des Ober
verwaltungsgerichts beſtimmten Stelle erfolgen. Die Zu
ſtellung gilt als bewirkt, wenn ſeit der Anheftung zwei
Wochen verſtrichen ſind. Auf die Gültigkeit der Zuſtellung
hat es keinen Einfluß, wenn das Schriftſtück von dem Orte
der Anheftung zu früh entfernt wird.

Enthält das zuzuſtellende Schriftſtück eine Ladung, ſo
kann angeordnet werden, daß außerdem die ein oder mehr
malige Einrückung eines Auszuges des Schrifiſtückes in die
ſeite des Oberverwaltungsgerichtes zu beſtimmenden
Blätter zu erfolgen habe.

Jn dem Auezuge des Schriſtſtücks müſſen die Par-
teien, der Gegenſtand des Streites, der Antrag, der Zweck
der Ladung und die Zeit, zu welcher der Geladene vor dem
Oberverwaltungsgerichte erſcheinen ſoll, bezeichnet werden.

Die Ladung gilt in dieſem Falle als an dem Tage
zugeſtellt, an welchem ſeit der letzten Einrückung des Aus
zuges in die öffentlichen Blätter ein Monat verfſtrichen iſt,
ſofern nicht durch das Oberverwaltungsgericht der Ablauf
einer längeren Friſt für erforderlich erklärt wird.

Dieſe Arten der Zuſtellung ſind auch dann zuläſſig,
wenn bei einer in einem andern Deutſchen Staate oder im
Auslande zu bewirkenden Zuſtellung die Befolgung der für
dieſe beſtehenden Vorſchriften unausführbar iſt, oder keinen
Erfolg verſpricht.

XIII. Ob auch in andern als ſolchen Fällen, in welchen
eine Friſt in Frage ſteht, oder es ſich um Zuſtellung einer
Entſcheidung, einer Ladung oder eines Schriftſtückes handelt,
an deſſen Empfang ſich geſetzlich oder richterlich beſtimmte
Folgen knüpfen, und demzufolge eine Zuſtellungsurkunde
zu den Akten zu bringen iſt, eine Zuſtellung (Benachrich-
tigung, Mittheilung) unter Beobachtung der Vorſchriften zu
I bis XII bewirkt werden ſoll, bleibt der Anordnung des
Oberverwaltungsgerichtes im einzelnen Falle vorbehalten.

Der vorſtehende, von dem Oberverwaltungsgerichte
entworfene Nachtrag zu dem Regulative für den Geſchäfts
gang bei dem Ober Verwaltungs Gerichte vom 30.
Januar 2. April 1878 wird hiermit auf Grund des S 30
des Geſetzes vom 3. Juli 1875/2. Auguſt 1880 beſtätigt.

Berlin, den 22. September 1881.
Königliches Staats Miniſterium.

gez G. von Kameke. Mavbach. Bitter.
von Puttkamer, Dr. Lucius. Dr. Friedberg.

von Bötticher. von Goßler.
S 182. Eine im Auslande zu bewirkende Zuſtellung

erfolgt mittelſt Erſuchens der zuſtändigen Behörde des fremden

Staates oder des in dieſem Staate reſidirenden Konſuls
oder Geſandten des Reichs.

S 183. Zuſtellungen an Deutſche, welche das Recht
der Exterritorialität genießen erfolgen, wenn dieſelben zur
Miſſion des Reichs gehören, mittelſt Erſuchens des Reichs
kanzlers; wenn dieſelben zur Miſſion eines Bundesſtaates
gehören, mittelſt Erſuchens des Miniſters der auswärtigen
Angelegenheiten dieſes Bundesſtaates.

Zuſtellungen an die Vorſteher der Reichskonſulate er
folgen mittels Erfuchens des Reichskanzlers.

s 184. Zuſtellungen an Perſonen, welche zu einem
im Auslande befindlichen oder zu einem mobilen Truppen
theile oder zur Beſatzung eines in Dienſt geſtellten Kriegs
fahrzeuges gehören können mittelſt Erſuchens der vorge
ſetzten Kommandobehörde erfolgen.

Preußiſcher Landtag.
Abgeordnetenhaus.

(Sitzung Montag, den 24. April 1882.)
Das Abgeordnetenhaus berieth am Montag in

zweiter Leſung das Geſetz, betr. die Einſetzung von Be
zirkseiſenbahnräthen 2e., deſſen S 1 lautet: „Zu

beiräthlicher Mitwirkung in Eiſenbahnverkehrsfragen werden
bei den für Rechnung des Staates verwalteten Eiſen
bahnen errichtet a) Bezirkseiſenbahnräthe als Beiräthe der
Staatseiſenbahndirektionen, b) ein Landeseiſenbahnrath als
Beirath der Centralverwaltung der Staatseiſenbahnen.“
Dieſe neue Jnſtitution wird von den fortſchrittlichen Abgg.
Büchtemann und Richter lebhaft bekämpft, da die

Fortſchrittspartei ſtatt derſelben lieber die bisher üblichen
„freien Konferenzen beibehalten wiſſen möchte. Speziell
der Landeseiſenbahnrath ſei eine Kuliſſe, hinter der ſich der
Miniſter der öffentl. Arbeiten zu entziehen und ſich ſo ſeiner
Verantwortlichkeit entledigen könne. Der Miniſter May-
bach ſchildert die geplante Einrichtung als nur im Jntereſſe
des Landes liegend, und wird hierin auch von den Con

n



ſervativen und Nationalliberalen unterſtützt, während ſich
der Abg. Röckerath vom Centrum ſpeziell gleichfalls gegen
den Landeseiſenbahnrath ausſpricht, der gedachte Paragraph
wird aber nach längerer Debatte mit großer Majorität an
genommen, ebenſo die übrigen Paragraphen, von denen nur
einzelne Abänderungen erhalten. So wurde z. B. im s 3
feſtgeſetzt, daß die Mitglieder der Bezirkseiſenbahnräthe
direkt durch die Handelskammern und auf drei Jahre
gewählt werden. Jhre Zahl und ihre Vertbeilung auf die
einzelnen Landestheile wird jedoch dem Miniſter überlaſſen-
Zu S 15 wurde auf Antrag des Abg. Kieſchke be
ſchlofſen, daß der Miniſter den Landeseiſenbahnrath jährlich
nicht mindeſtens vier Mal, wie Regierung und Kommiſſion
vorgeſchlagen, ſondern nur mindeſtens halbjährlich zuſammen
kommen laſſen ſoll. Die letzten drei Paragraphen des Ge
ſetzes werden auf Morgen vertagt, um erſt den Antrag der
Fortſchrittspartei auf Einrichtung freier Conferenzkommiſ
ſionen ſtatt der qu. Eiſenbahnrathskörperſchaften in der
Kommiſſion ſchleunigſt vorberathen zu laſſen. Nächſte
Sitzung Dienſtag 12 Uhr. Dritte Leſung kleiner Vorlagen,
Nachtragsetat und Fortſetzung der heutigen Berathung.

Telegraphiſche Nachrichten.
Berlin 24. April. In der heutigen

gar des Bundesrathes wurde das
abaksmonopol mit 36 gegen 22 Stimmen

angenommen. Anträge Bremens und Ham-
burgs abgelehnt.

Wiesbaden, 24. April. Jhre Majeſtät die
Kaiſerin beſuchte geſtern früh den Gottesdienſt
in der Hauptkirche. Mittags machten die Maje
ſtäten wiederum gemeinſam eine Spazierfahrt.
An dem Diner nahmen geſtern der General Frei-
herr v. Schlotheim, Oberſt Cohauſen, Graf Solms
Laubach, Frhr. v. Ompteda, der Präſident a. D.
v. Heemskerk und der Oberbürgermeiſter Lanz
Theil. Heute Vormittag nahm der Kaiſer die
Vorträge des Hofmarſchalls Grafen Perponcher
und des Flügel- Adjutanten v. Brauchitſch ent
gegen. Jhre Majeſtät beſuchte Vormittags das
ſtädtiſche Krankenhaus und das Hoſpital der
Dienſtmägde Chriſti.

Dresden, 24. April. Der König nahm
heute von dem Spezialgeſandten des Königs
Milan, Simonvovitſch, die Notifikation, betreffend
die Erhebung Serbiens zum Königreiche, entgegen.

Wien, 24. April. Der Ringtheater-
Prozeß begann heute Vormittag neun Uhr vor
mäßig beſetztem Zuſchauerraum mit der Verleſung
der Anklageſchrift. Dann ſprach Direktor Jauner
von elf bis halb ein Uhr in ſehr theatraliſcher
Manier. Er ſchilderte ſeine Theaterleitung bis
zur Kataſtrophe, rühmte ſich ſeiner ſteten Geiſtes
gegenwart und behauptete, trotzdem er ſeine ganze
Erfahrung, ſein ganzes Wiſſen und Können ein-
geſetzt, 70,000 Gulden verloren zu haben. Zum
Schluſſe ſuchte er mit Emphaſe jede Schuld von
ſich abzuwälzen.

Trieſt, 24. April.

indiſchen Ueberlandspoſt aus Alexandrien hier
eingetroffen.

Paris, 23. April, Abends. Ein Telegramm
des Temps meldet aus Kairo die Verhaftung des
früheren Kriegsminiſters Osmann Refky als der
Theilnahme am Komplotte verdächtig Vom
9. bis 13. Mai findet in Paris eine Verſamm-
lung der klerikalen Partei ſtatt, auf deren Pro
gramm in erſter Linie die durch das neue Geſetz
hervorgerufene Unterrichtsfrage ſteht.

Setersburg, 22. April. Jn gut unter-
richteten Kreiſen wird behauptet, die Demiſſion
Jgnatieff's ſei unmittelbar bevorſtehend.

Wukareſt, 24. April. Der neue franzöſiſche
Botſchafter bei der Pforte, Marquis de Noailles
trifft auf der Durchreiſe nach Konſtantinopel
heute Abend hier ein und wird morgen von
dem König in Privataudienz empfangen. Auch
die Ankunſt des neuen öſterreichiſchen Geſandten
am hieſigen Hofe, Baron Mayr, wird heute
Abend erwartet.

Welgrad, 23. April. Der zur Notifikation
der Erhebung Serbiens zum Königreiche an den
Hof von Athen entſandte Profeſſor Kunjundrie
betonte in ſeiner Anſprache an den König von
Griechenland die Gleichartigkeit der Jntereſſen
der Völker Serbiens und Griechenlands. König
Georg erwiderte, die Griechen ſeien durch die
Geſchichte mit den Serben eng verbunden. Er
freue ſich aufrichtig, daß die Erhebung des
Fürſten von Serbien zum Könige die Unab-
hängigkeit Serbiens kröne. Der ſerbiſche Spezial
geſandte wurde vom Könige zur Hoftafel gezogen

Konſtantinopel 24. April. Die Pforte
hat eine Kommiſſion behufs Einführung von
Reformen in Kleinaſten niedergeſetzt und
den früheren Gouverneur des Archipels, Said
Paſcha, mit dem Vorſitz in derſelben betraut.

Aus Stadt, Kreis und Provinz.
Der Nachdruck unſerer „D.-C.“ iſt nur mit
Angabe der Quelle Merſeb. Krsbl.“ erlaubt,

was zu beachten bitten.
(O.-C.) Merſeburg. Wie wir hören, hat

für die diesjährige Sommertheaterſaiſon Herr
Director Teichmann (im vorigen Jahre in
Lauchſtädt) vom Stadttheater zu Erfurt die
Leitung der Bühne übernommen und beabſichtigt
derſelbe, (da dies Jahr nur ein Director hier
ſpielen darf), ſowohl im Tivoli als auch auf der
Funkenburg abwechſelnd Vorſtellungen zu geben.
Auch Lauchſtädt wird derſelbe mit einigen Theater
Vorſtellungen in der Woche verſorgen.

(O.-C.) Dieſer Tage hat ein Gärtner aus
Der Lloyddampfer Gera ein größeres Terrain Feld, an der Lauch-

„Mars“ iſt heute früh 6 Uhr mit der oſt ſtädter Straße belegen, dem Herrn Bernhardt

äöä F.Die Enterbten.
Novelle von Ludwig Hammer.

(Fortſetzung.)
„Sie gilt als ſehr wohlthätig und ſoll gegen

ihre Untergebenen freundlich und gütig ſein und
ich denke, daß Luiſe auf Schloß Teinach ganz
gut aufgehoben wäre.“

Auf den Wunſch ihrer Pflegeeltern machte
ſich Luiſe ſofort daran, an Frau von Porell
einen Brief zu ſchreiben, in welchem ſie das
Schickſal ihrer Eltern worüber ſie, gleich
ihrem Bruder, von Plötzmann Aufklärung er-
halten hatte, den Tod derſelben, ihre jetzigen
Verhältniſſe und Aehnliches in einfacher, natür
licher Sprache ſchilderte. Was das Verlangen
der Frau von Porell nach Angabe der Gehalts-
anſprüche anbetraf, ſo ſtellte Luiſe die Fixirung
des Gehalts auf Anrathen des Pfarrers der
Herrin von Schloß Teinach ganz anheim und
nachdem noch der Pfarrer einige Luiſe warm
empfehlende Zeilen dem Briefe beigefügt hatte,
wurde derſelbe abgeſandt. Natürlich erwarteten
Alle mit großer Spannung die Antwort, aber
ein Tag nach dem andern und eine Woche nach
der andern verging, ohne daß die erſehnte Ant
wort der Frau von Porell in Rothenwalde ein
getroffen wäre. Der Brief konnte W nicht
gut verloren gegangen ſein, denn Schloß Teinach
war nur vier Meilen von Rothenwalde entfernt;
indeſſen, vielleicht hielt es Frau von Porell gar
nicht der Mühe werth, den Brief Luiſens zu be
antworten und dann war allerdings alles Warten
vergeblich.

So waren, ſeitdem Luiſe den Brief an
Frau von Porell abgeſandt hatte, etwa zehn
Wochen vergangen und weder für Oskar von
Kronheim noch für ſeine Schweſter hatte ſich
während dieſer Zeit die Ausſicht auf eine paſſende
Stellung eröffnet, als plötzlich an einem trüben
Oktobertage eine verſchloſſene Kutſche, mit zwei
feurigen Rappen beſpannt, durch die enge Dorf-
gaſſe von Rothenwalde raſſelte, ſehr zum Er
ſtaunen der ehrſamen Dörfler, die gewohnt
waren, dann und wann nur die Kutſche des
Grafen Durras zu deſſen Beſitzungen, wie
wir wiſſen, das Rothenwalder Revier gehörte
zu ſehen. Aber der Kutſcher und der neben
ihm ſitzende Bediente trugen nicht die allen
Rothenwaldern wohlbekannte gräflich Durras ſche
Livree langer, dunkelblauer Gehrock mit roth
ſammetnen Aufſchlägen ſondern eine hellgraue,
geſchmackvoll mit Silber geſtickte Livree, die man
in Rothenwalde noch nie geſehen hatte. Das
allgemeine Erſtaunen wuchs indeſſen noch, als
die Kutſche vor dem Häuschen des Waldwärters
Plötzmann hielt. Der Bediente ſprang gewandt
vom Bock und öffnete den Kutſchenſchlag, worauf
zwei reichgekleidete Damen, eine ältere und eine
jüngere, aus der Kutſche ſtiegen. Die ältere
derſelben mochte ungefähr vierzig Jahre i
und war von hohem, imponirendem Wuchſe,
während ihr Geſicht noch immer ſchön genannt
werden konnte; die jüngere Dame dagegen ſchien
kaum das 17. Lebensjahr erreicht zu haben,
aber ſie konnte bereits eine vollendete Schönheit
genannt werden. Schwere goldblonde Locken
umrahmten ihr regelmäßig geformtes Geſicht,

gehörig, angekauft und beabſichtigt derſelbe als
Specialität eine Roſenzüchterei daſelbſt zu
errichten.

Der Durchſchnitts-Marktpreis
der Ferken betrug in der Woche vom 16. bis
22. April pro Stück 10,50 bis 14,25 Mark.

Halle, 24. April. Jn der Zuckerfabrik
Hohenthurm fand eine Exploſion ſtatt, welche
einen Menſchen tödtete und zwei verletzte.

Halle, 20. April 1882. Schwurgericht.
Die Dienſtkrechte Friedrich Wilhelm Voigt und
Wilhelm Boettcher, beide aus Beiderſee, waren
angeklagt und geſtändig im Oktober 1881 in
Wallwitzer ſeee eine Strohhütte, die zum Schutze
des Feldaufſehers diente, in Brand geſteckt zu
haben, ſo daß dieſelbe vollſtändig niederbrannte.
Der Vertheidiger führte aus, daß in dieſem Falle
eine Brandſtiftung im Sinne des Geſetzes nicht
vorliege, ſondern nur grober Unfug, während
die Staatsanwaltſchaft nur mildernde Umſtände
zugab. Das Verdikt der Geſchworenen lautete
auf Schuldig des groben, Unfugs und der Ge-
richtshof erkannte auf 4 Wochen Haft. Die
Anklage gegen die verehel. Handarbeiter Alrich,
Thereſe geb. Daehne aus Merſeburg lautete auf
überlegten vorſätzlichen Mord ihres ca. 7 Monate
alten Kindes Martha durch Eingabe von Schwefel-
ſäure. Die Angeklagte behauptete, ihrem Kinde
nur von dem von der Diakoniſſin Louiſe Heyden-
reich erhaltenen „Tokayer Wein“ mit der Eti-
quette „Tokayer approbirt, analyſirt, Medicinal-
Droguenhandlung. Oskar Leberl. Merſeburg.
eingegeben zu haben. Die chemiſche Unterſuchung
des Jnhalts dieſer Flaſche hat allerdings 1,466
Prozent Schwefelſäurehydrat ergeben, während
die Unterſuchung der Vorräthe des Leberlſchen
Lagers von dieſen Weinen durch Herrn Kreis-
phyſikus Dr. med. Simon in Merſeburg, und
das andere Mal durch Dr. Teuchert zu Halle,
in dieſem Weine nur den normalen Säuregehalt
(Weinſäure) von 0,675 Prozent konſtatirt. Der
Obduktionsbefund und das Gutachten der Sach-
verſtändigen ſchließt die Möglichkeit aus, daß
das Kind in Folge des Genuſſes des vorgefun-
denen doch nur zur Täuſchung mit Schwefel-
ſäure verſetzten Weines geſtorben wäre, da der
Zuſatz verſchwindend gering, behauptet vielmehr
die Eingabe reiner Schwefelſäure. Die Staats-
anwaltſchaft hält daher die Anklage auf Mord
aus Vorſatz mit Ueberlegung aufrecht und hält
jede denkbare Fahrläſſigkeit durch die Eigenſchaften
der Schwefelſäure und durch den Umſtand, daß
das erhaltene Fläſchchen verſiegelt, feſt verkorkt
und etiquettirt geweſen, für ausgeſchloſſen. Der
Vertheidiger will im ſchlimmſten Falle nur eine
Tödtung aus Fahrläſſigkeit zulaſſen und bean-

aus welchem zwei tiefblaue Augen hervorſtrahlten,
ihre Geſtalt war von reinſtem Ebenmaße, wenn
auch noch nicht ſo entwickelt wie die junoniſche
Geſtalt der älteren Dame; übrigens genügte ein
nur flüchtiger Blick auf die beiden Damen, um
er als Mutter und Tochter erkennen zu
aſſen.

Die Damen ſchritten, nachdem ſie die Kutſche
verlaſſen, raſch auf das Häuschen zu und traten
in die Wohnſtube ein, in welcher ſich Frau
Plötzmann und Luiſe mit Nähen beſchäftigt,
ſowie Plötzmann befanden, welcher die beiden
Rohre ſeiner Jagdbüchſe reinigte. Erſtaunt ließ
der Waldwärter die Büchſe beim Anblicke der
beiden Damen ſinken und auch Frau Plötzmann
und Luiſe legten ihre Näharbeit bei Seite und
erhoben ſich ehrerbietig. Nach kurzem Gruße
frug die ältere Dame:

„Sind wir hier recht bei dem Waldwärter
Plötzmann

„Jawohl, gnädige Frau,“ erwiderte der
Waldwärter, die Büchſe in eine Ecke ſtellend,
„der bin ich.“

„Jch bin Juliane von Porell“, fuhr die
Dame fort „und bin nebſt meiner Tochter Mar
garethe nach Rothenwalde gekommen, um per-
ſönlich Rückſprache mit Fräulein von Kronheim,
welche junge Dame hier bei Jhnen wohnen ſoll,
bezüglich des Wunſches derſelben zu nehmen, als
Geſellſchafterin meiner Tochter bei mir einzu
treten. Als der betreffende Brief aus Schloß
Teinach eintraf, waren wir gerade verreiſt und
da es die Dienerſchaft vergeſſen hatte, uns den
Brief nachzuſenden, ſo erhielten wir erſt nach

n

u
d

2
ſ

d



ſtehen beweiſt nachſtehender

tragt, dieſe Frage den Geſchworenen mit vorzu
legen. Dieſe verneinen die Frage des Mordes,
ſprechen aber das Schuldig wegen Fahrläſſigkeit
aus. Gegen den Antrag der Staatsanwaltſchaft
auf 3 Jahr Gefängniß, verurtheilt der Gerichts
hof die Angeklagte zu 1 Jahr Gefängniß.

4 Deſſau. Es iſt bekannt, daß die Neger
ſich des Beſitzes eines beſonders dauerhaften
Schädels erfreuen, mit dem ſie in Ermangelung
anderer Jnſtrumente, ohne Gefahr zu laufen, ſich
den Kopf zu zerbrechen, mit Leichtigkeit Thüren
einrennen können u. ſ. w., daß es aber auch bei
uns noch Menſchen giebt, welche in dieſer
Beziehung jener Menſchenklaſſe in Nichts nach

Fall. Vor Kurzem
brachte der Koſſath Rathmann aus Kochſtedt ein
Fuder Streue zur Stadt. Vorn auf dem
Wagen ſitzend, fällt er plötzlich zwiſchen Pferd
und Vorderrad ſo unglücklich herab, daß das
letztere über ſeinen Kopf hinweggeht. Es muß
als ein Wunder bezeichnet werden daß außer
einem abgequetſchten Ohre, welches übrigens
der Arzt wieder angenähet hat, der p. Rathmann
weiter keine nachtheiligen Folgen davongetragen

hat. (2!! D. R.)Jn Weimar iſt am Mittwoch Dr. Franz
Liſzt von Wien kommend, zu längerem Aufent-
halt wieder eingetroffen.

F. Auf der Brandſtätte des Prange'ſchen
Hauſes wurden am 21. d. M. acht Menſchen-
ſchädel und mehrere Rückgratwirbelknochen aus-
gegraben. Jedenfalls rühren dieſe Gebeine von
dem im Anfange des 16. Jahrhunderts einge-
gangenen Gottesacker her. Als im Jahre 1610
ein hieſteger Bürger, Namens Andreas Meuſel,
ſein unweit der Kirche belegenes Haus, welches
nach der Zeit die Familien Roſt und Händel
beſeſſen haben, ausbauen laſſen wollte, fanden
ſich beim Ausgraben des Grundes eine Menge
Todtengebeine, welche den Beweis liefern, daß
ſich hier der Gottesacker der Stadtkirche befand.

(Weißenfelſer Krbltt.)

Vermiſchtes.
Die Spenden für die Hinterbliebenen

vom Ringtheater betragen, wie das Wiener
Hilfskomitee nunmehr konſtatirt, im Ganzen
1,422,486 Gulden.

Der Kommis Jander, welcher wegen
Unterſchlagung einer großen Summe jetzt eine
mehrjährige Gefängnißſtrafe verbüßt, iſt am
Typhus lebensgefährlich erkrankt und keine Hoff
nung vorhanden, ihn am Leben zu erhalten.

Wenn man dem Bariſer Figaro
Glauben ſchenken wollte, ſo hätte Prinz Hatzfeld

unſerer Rückkehr nach Teinach Kenntniß von
dem Jnhalt deſſelben. Jch bin nicht abgeneigt,
Fräulein von Kronheim als Geſellſchafterin
meiner Tochter zu engagiren, vorausgeſetzt, daß
uns die Perſönlichkeit derſelben entſpricht. Wann
können wir die Betreffende ſprechen

„Das junge Mädchen hier iſt Louiſe von
Kronheim, gnädige Frau“, gab Plötzmann zur
Antwort, indem er auf Louiſe wies, welche ſich,
leicht erröthend, mit natürlichem Anſtande vor
den beiden Damen verbeugte.

„Ah, Sie ſind Louiſe von Kronheim
wandte ſich jetzt Frau von Porell an Louiſe
und ließ ihre Augen prüfend über die Geſtalt
des jungen Mädchens ſchweifen, während auch
Margarethe, wie Frau von Porell ihre Tochter
ſelbſt bezeichnet hatte, mit ſichtlichem Jntereſſe
die Züge Louiſens muſterte.

„Jch habe mich lebhaft für Jhr Schickſal
intereſſirt und da mich Jhre Perſönlichkeit ſym
pathiſch berührt“, fuhr die Dame fort, „ſo bin
ich bereit, auf Jhren Wunſch einzugehen, falls
Sie natürlich den Anforderungen, welche ich in
jeder Beziehung an die Geſellſchafterin meiner
Tochter ſtellen muß, genügen. Apropos, mein
Kind, wie ſteht es in Bezug auf Jhre muſikaliſche
Ausbildung Sie hatten mir hierüber in Jhrem
Briefe, wenn ich mich recht erinnere, nichts mit
Valn und doch lege ich gerade hierauf großen

rt

habe ſeit vier Jahren bei HerrnCrüdner, dem hieſigen Schullehrer, Unterricht im

Clavierſpielen und auch im Geſang genoſſen,

die Abſicht, das Pferd, mit welchem Emilie Loiſſet
verunglückte, zu kaufen und todt zu ſchießen.
Wir glauben das aber dem Figaro nicht. Die
Handlungsweiſe wäre zu kleinlich.

In Schwerin hat ſich unter dem Pro-
tektorat des Großherzogs ein Komitee gebildet,
das für die Hinterbliebenen des in den Flammen
umgekommenen Feuerwehrmannes Berger ſowie
für diejenigen Arbeiter, welche durch den Theater
brand brodlos geworden ſind, Sammlungen ver
anſtaltet.

In Schwerin veranſtaltete, wie uns
gemeldet wird, das dortige Hoftheater zum Beſten
der Wittwe des bei dem Theaterbrande ums
Leben gekommenen Feuerwehrmannes in der
Tonhalle eine Aufführung der Oper „Francesca
da Rimini“ von Ambroiſe Thomas. Da jedoch
ſämmtliche Koſtüme verbrannt ſind mußten die
Sänger aus der Noth eine Tugend machen und
im Geſellſchaftsanzuge auftreten.

„Das genügt ſo iſt der Titel
eines Couplets, das demnächſt in A. Kühlings
Verlag in Berlin erſcheinen wird. Ein neuer
Beweis für die Popularität, die das Schlagwort
ſo ſchnell erlangt hat.

(Einzig in ſeiner Arty) dürfte das
Städtchen Klingenberg a. M. in Unterfranken
ſein, denn nicht nur, daß dort Niemand etwas
an den garnicht exiſtirenden Steuereinnehmer
zahlt, erhält vielmehr jeder Bürger jährlich einen
Gewinnantheil aus den Thon und Lehmgruben
der Gemeinde und dem Kommunalweinbau, der
pro 1881 über 200,000 M., gleich 108 M. per
Kopf betrug.

(Was die Freude thut.) Ein aus-
wärtiger Schüler eines Gymnaſiums wurde am
Schluß des Schuljahres unvermuthet verſetzt.
Jn ſeiner großen Freude hierüber eilt er auf
den Bahnhof, um nach Hauſe zu fahren. Am
Schalter verlangt er ein Billet nach X. „Welche
Klaſſe fragt der Beamte. „Ober-Tertia!“ ant-
wortete jubelnd der Ueberglückliche.

Ein Kurioſum, wie es wohl ſelten
zu treffen iſt, daß ein Reiſender, welcher vom
Gibſchweil im Fiſchenthal in der Schweiz mit
der Bahn nach den 6 Stunden entfernten Ein-
ſiedeln reiſen will, es mit ſechs verſchiedenen
Bahngeſellſchaften zu thun hat, nämlich mit der
Tößthalbahn, der Wald RütiBahn, der Ver
einigten Schweizerbahnen, der ZürichſeeGordhard-
bahn, Nordoſt- und Wädensweil-EinſiedelnBahn.

Cornelius Jeremias Vander-
bilt, der Bruder des amerikaniſchen Eiſenbahn
königs W. H. Vanderbilt ſchoß ſich am Sonn-
tag, den 2. April, Nachmittags, im Glenham

Er lag einige Zeit bewußtlos und ſtarb um 6
Uhr. Sein Bruder Wilhelm war im Augenblick
ſeines Todes zugegen. Ja Folge ſeiner zerrüt-
teten Geſundheit war auch ſein Geiſt gedrückt;
ſeit der Beilegung des Streites um das Teſta
ment ſeines Vaters litt er an epileptiſchen Krämpfen.
Damals erhielt er 7 Millionen Dollars als ſeinen
Erbantheil. Seit längerer Zeit ſchon bemerkte
man an ihm Zeichen von theilweiſer Geiſteszer
rüttung. Er hatte das 51. Jahr erreicht.

Das längſte deutſche Wort möchte
dasjenige ſein, welches nach der „Genfer Tribüne“
eine Luzerner Geſellſchaft an ihr Büreau geſchrie
ben hat. Daſſelbe lautet: Vierwaldſtätterſeeſa-
n chraubendampferaktienkonkurrenz geſellſchafts

ureau.

Ein Zeitbild. Pfarrer: Wenn
Vater und Mutter dich verlaſſen, wer nimmt
ſich deiner dann an Schüler „Die Polizei!“

Entdeckung von Gold in Japan.
Jn San Franzisko aus Hongkong eingetroffenenNachrichten zufolge ſind in der Provins Ouzen,

Japan, reiche Goldlager entdeckt worden.

Eine Antwort Friedrichs des Großen.
Auf eine von zwei Berliner Geiſtlichen, Brand
und Reichenbach, am 2. September 1746 an
Friedrich den Großen gerichtete Petition, in
welchem ſie den König baten, daß das ihnen
zuſtehende Deputatkorn wieder in natura an
Stelle der von Friedrich Wilhelm J. dem Vater
des Königs angeordneten Ablöſungsſumme ver-
abreicht würde, hat Friedrich der Große folgende
Antwort deſſen Original, wie der „Bär“
mittheilt, ſich im Märkiſchen Muſeum befindet,
ergehen laſſen: „Nein, es Mus bei des Seli-
gen Königs Verfaſſung bleiben, wenn auch
100 priſters heute den geiſtlichen abſchiet
nehmen, ſo kann man Morgen 1000 wieder
kriegen. Soldaten krigen brot, aber priſter leben
von den Himmliſchen Mana was von da oben
Kömt und iſt ihr Reich nicht von dißer Welt,
ſondern von gener, petrus noch paulus haben
brodt Korn gekrigt und iſt im Neuen Teſtament
Kein apoſtel Magaſin zu finden.

(gez.) Friedrich.“

Kirchen Nachrichten von
Merſeburg.

Stadt. Getauft: Helene Jda, T. des Handarb.
Heſſelbarth Robert Paul, S. d. Kutſchers Kolditz Hen
riette Louiſe, T. des Schuhmacherm- Liebe Albert Karl,
S. d. Metalldrehers Meerbote Johann Oskar, ein unehel.
S. Getraut: Der Kutſcher R. Kolditz in Giebichen
ein mit Frau H. geb. Schneider hier. Beerdigt:

Hotel in NewYork eine Kugel durch den Kopf. Den 18. April die todtgeb. T. des Schmiedes Hedderoth

allerdings in ſehr unregelmäßiger Weiſe. Denn
da Herr Crüdner viel beſchäftigt iſt und außer-
dem mich auch unentgeltlich unterrichtete, ſo
konnte ich ſeine Geduld höchſtens einmal wöchent-
lich in Anſpruch nehmen und auch dann fiel der
Unterricht aus dieſem oder jenem Grunde öfters
aus.“

„So meinte Frau von Porell, „nun, das
hätte wenig zu ſagen, denn ich habe für meine
Tochter einen ſehr tüchtigen Muſiklehrer enga-
girt, welcher ihrer in dieſer Beziehung etwas
mangelhaften Penſionsbilbung nachhelfen ſoll
und Sie könnten dann an den Unterrichtsſtunden
theilnehmen oder getrauen Sie ſich ſchon größere
und ſchwerere Sachen mit einiger Sicherheit vor
zutragen

„Jch glaube, ich könnte dies“, antwortete
Louiſe einfach, „wenn die Anforderungen an
meine muſikaliſche Leiſtungsfähigkeit nicht allzu
hohe ſind.“

„Nun gut, und hoffentlich entſprechen JhreLeiſtungen wohl auf muſikaliſchem wie auch

auf anderem Gebiete der guten Meinung, die
ich von Jhren Kenntniſſen hege“, ſagte Frau
von Porell in wohlwollendem Tone. Dieſelbe
beſprach dann noch Verſchiedenes mit dem Plötz-
mann'ſchen Ehepaare bezüglich der Ueberſiedelung
Louiſens nach Schloß Teinach, welche Frau von
Porell in den nächſten vierzchn Tagen oder
ſpäteſtens in drei Wochen wünſchte und nachdem
ſowohl Frau von Porell als auch ihre Tochter
noch einige aufmunternde Worte an Louiſe ge
richtet hatten, verließen die unerwarteten vor

nehmen Gäſte wieder das beſcheidene Häuschen
des Waldwärters und ſtiegen in ihren Wagen,
welcher ſie wieder nach Schloß Teinach bringen
ſollte.

Es waren noch nicht vierzehn Tage ſeit dem
Beſuche der Frau von Porell in Rothenwalde
vergangen, als Louiſe, nach herzlichem Abſchiede
von ihrer Pflegemutter und von ihrem Bruder
und unter dem Verſprechen, ſobald es die Um
ſtände geſtatteten, ihre Pflegeeltern und Oskar
zu beſuchen, in einem einfachen Korbwagen, wie
ſie in der Umgegend von Rothenwalde unter
den, Landleuten im Gebrauche waren, Rothen
walde verließ, um ihre Stellung als Geſellſchafts
dame auf Schloß Teinach anzutreten. Jhr zur
Rechten ſaß Vater Plötzmann, welcher es ſich
nicht nehmen ließ, ſeine Pflegetochter ſelbſt an
den Ort ihrer Beſtimmung zu geleiten. Das
verwaiſte Edelfräulein zog in die Welt wie ein
armes Mädchen, das um Lohn dienen muß. Ein
kleiner Handkoffer zu ihren Füßen enthielt ihre
beſcheidenen Habſeligkeiten. Der Weg von
Rothenwalde nach Schloß und Dorf Teinach
führte meiſt durch dichten Wald und bot daher
wenig Abwechſelung dar. Um ſo überraſchter
war Louiſe, als ſie nach mehrſtündiger Fahrt
plötzlich von der letzten Anhöhe herab, welche
Schloß Teinach noch ihren Blicken entzogen
hatte, daſſelbe vor ſich liegen ſah, wie ihr Plötz
mann mittheilte.

(Fortſetzung folgt.
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den 19. der nachgel. jüngſte S. des Weißwaarenhändlers
Roſenbahn den 23. der Handarb. Küntzel.

Neumarkt. Getauft: Friedrich Wilhelm, S. d.
Müllers Naubold; Hermann Wilhelm Paul, ein unehel.
S. Getraut: Der Photograph Fliege mit Pauline
Friederike verw. Lühr geb. Herzger.

Altenburg. Getraut: der Muſikus Karl Wilh.
Henkelmann mit Frau Anna Klara geb. Deichmann.
Beerdigt: Der S. d. Bäckerm. Wilhelm Planert.

Civilſtands-Regiſter der Stadt
Merſeburg.

BPom 17. bis 23. April 1882.
Eheſchließungen: Der Photograph Karl Guſtav

Alexander Fliege, Neumarkt Nr. 15 mit der verw. Todtenräber Lühr, Pauline Friederike geb. Herzger, Neumarkt
Kr 44. Der Handarbeiter Eduard Herrmann Jnulich,

Roſenthal Nr. 16 mit Louiſe Anna Klett, Breiteſtr. Nr.
13. Der Kutſcher Robert Edmund Kolditz in Giebichen
ſtein mit Hermine Schneider, kl. Sixtiſtr. Nr. 17.

Geboren Dem Steindruckereibeſitzer A. Trillhaaſe
eine T., Burgſtr. Nr. 8. Dem Ziegelbrenner G. Rietzſch

ein S, Amtshäuſer Nr. 7. Dem Hondarb, G. Nerger
eine T., Poſtſtraße Nr. 7. Dem Reſtaurateur K. Saller
eine T., Burgſtr. Nr. 1. Dem Ziegeldecker G. Götze
eine T., kl. Sirtiſtr. Nr, 15 ein unchel. S. Dem Brauer
R. Schumann ein S., Friedrichſtr. Nr. 11. Dem
Bergmann E. Held eine T., Hälterſtr. Nr. 22. Dem
Maurer A. Hübner ein S., Sixtiberg Nr. 25. Dem
Kaufmann R. Gunkel ein S,, Oelgrube Nr. 9. Dem
Gelbgießermeiſter H, Fincke ein S., Roſenthal Nr. 10.
Dem Maurer A. Schmidt ein S., Sand Nr. 10.

Geſtorben: Des verſtorbenen Weißwagrenhändlers
K. H. Roſenhahn S. Franz Otto, 3 J. 10 M., Gehirn
leiden, Oberbreiteſtr. Nr. 2. Des Schmied H. Hedde
roth todtgeb. T., Gotthardtſtr. Nr. 37. Des Bäcker
meiſter F. W. Planert S. Friedrich Richard, 7 J. 7 M.,
Nierenleiden, Friedrichſtr. Nr. 9. Der Handarb. Auguſt
Guſtav Küntzel, 51 J. 2 M., Auszehrung, Sixtiberg Nr. 9.

Theater in Leipzig.
Mittwoch, 26. April,

Neues Theater: Mit durchweg neuen Dekorationen und
Koſtümen: „Lohengrin,“ Romantiſche Oper in dreiAkten von Richard Wagner.

Altes Theater: „Der tolle Tag“ („Figaro's

Hochzeit.“) Luſtſpiel in 5 Akten von Beaumarchais,
überſetzt und bearbeitet von Karl Saar.

Carola-Theater: „Die Glocken von Corne-
ville.“

Hoftheater in Weimar.
Mittwoch, 26. April.

Mit beſonderer Berückſichtigung des auswärtigen Publi-
kums, Gaſtſpiel des Frl. Erneſtine Wegner aus Berlin
„Der jüngſte Lieutenant“, Poſſe mit Geſang in
drei Aufzügen von Jakobſon. (Bernhard, Avantageur

Frl. Wegner.) Anfang b Uhr Rückfahrt nach
Merſeburg 8 Uhr 15 Minuten.

Meteorologiſche Station
des Opt. mechan. Jnſtituts Merſeburg, Windberg 7.

24 /4. Abde. 8 U, 25./4. Morg. 8 U.

Farometer M. 448,0 749,0
Thermometer Celſius 12,5 9,5Rel. Feuchtigkeit 56,9 80,5
Bewölkung 0 8Wind W 88 WStärke 5 6Der Dunſtdruck erhöhte ſich von 3,31 auf 3,67.

e e

S 1

3

n

n
n

n

4

h

11

u

n

44

h

n

h

h

h

h

4

e

n

h
m

Rathskeller.
Heute Mittwoch von früh 9 Uhr

ab Speckkuchen.

Von ärztlichen Autoritäten em
pfohlenes Hausmittel

Dr. Spranger'sches
Magenbitter,
bringt ſofort Linderung bei Migraine,
Magenkrampf, Uebelkeit, Kopfſchmerz,
Leibſchmerzen, Verſchleimung, Magen-
drücken, Magenſäure, überhaupt allen
Magen- u. Unterleibsleidenden. Skro-
pheln bei Kindern, Würmer und Säuren
mit abführend. Gegen Hämorrhoiden,
Hartleibigkeit vorzüglich. Bewirkt
ſchnell und ſchmerzlos offenen Leib.
Wirkt vorbeugend gegen alle Krank
heiten und ſchützt vor Anſteckungen.
Bei belegter Zunge den Appetit ſofort
wieder herſtellend. Man verſuche
mit einer Wenigkeit und überzeuge ſich
ſelbſt von der momentanen Wirkung.
Zu haben bei Herrn Kaufmann C.
Herfurth in Merſeburg.
Preis à Fl. 60 Pf.

Die ihrer vorzügl. Qualität
wegen ſehr beliebte

Anker- Chocolade
iſt zum Preiſe von 1 Mk. 25
Pfg. bis 4 Mk. per Kilo
ſtets vorräthig bei

C. L. Zimmermann,
Weerſeburg.

Daſelbſt ſind auch die bei
Huſten, Heiſerkeit 2c. c. ſehr be
währten Anker- Malzextrakt-
Bonbons zu haben. Preis à
Packet 20 Pfg.

Futter Hirſe,
à Pfd. 15 Pf., empfiehlt

Otto Schauer,
Gotthardtsſtr. 11.

Specialität!
Echt höhm. Peltfedern,

billige Petten,
das vollſtändige Gebett von

25 Mark an,
hält ſtets größtes Lager hier

B. Leve,
Oelgrube 4,

früher Gotthardtsſtraße.

Bekanntmachungen.
Poſtaliſches.

Merſeburg, den 24. April 1882.
Es hat ſich in neuerer Zeit das Unweſen bemerkbar gemacht, daß die

von den Kaufleuten, Gewerbetreibenden und ſonſtigen Perſonen zur Ab-
holung ihrer Briefſchaften und Zeitungen nach der Poſt geſchickten Lehrlinge,
Hausburſchen u. ſ. w. ſich nach erfolgter Abfertigung nicht ſofort aus dem
Poſtgebäude entfernen, ſondern ſich im Poſthausflure niederlaſſen, die ab
geholten Zeitungen leſen oder ſich längere Zeit mit einander unterhalten.

Bevor das PoſtAmt weitere Mittel anwendet, die ſich unbefugt im
Poſthausflure aufhaltenden Perſonen zu entfernen, richtet daſſelbe an das
correſpondirende Publikum die Mittheilung mit dem Erſuchen, auf die
pünktliche Rückkehr der Leute, welche von ihren Principalen und Vrod-
gebern längeres Wegbleiben wahrſcheinlich damit entſchuldigen, daß ſie an
den Poſtſchaltern nicht früher abgefertigt worden ſeien, in ihrem eigenen
Intereſſe halten zu wollen. Kaiſerliches Poſt-Amt.

Madlung.
Bekanntmachung.

Der bezüglich der Hausgrundſtücke Roßmarkt Nr. 7 und Saalſtraße
Nr. 13, 14 und 15 abgeänderte Bebauungs und Fluchtlinienplan (Section
VI.) iſt in Gemäßheit des S 8 des Geſetzes vom 2. Juli 1875 förmlich
feſtgeſtellt und liegt vom 27. d. Mts. ab im Communalbüreau zu Jeder-
manns Einſicht während der Dienſtſtunden aus.

Merſeburg, den 21. April 1882.
Der Magiſtrat.

Loecalpolizeiverordnung.
Auf Grund der 88 5, 6 und 15 des Geſetzes über die Polizeiver-

waltung vom 11. März 1850 verordnen wir, nach Berathung mit dem
r hier, unter Aufhebung der Polizeiverordnung vom 1. Mai 1852
wie folgt:

„Die unbefugte Benutzung der Geräthe und Vorrichtungen auf
dem Turnplatze vor dem Sixtithore hier, ſowie das unbefugte Be
treten des Turnplatzes während des Turnunterrichts iſt verboten.

Zuwiderhandlungen gegen dieſe Beſtimmung ziehen eine Geld-
ſtrafe bis zu neun Mk. oder verhältnißmäßige Haft nach ſich.

Merſeburg, den 27. Juni 1879.

Vorſtehende PolizeiVerordnung wird in Erinnerung gebracht.
Merſeburg, den 22. April 1882.

Die PolizeiVerwaltung.
Waſſer-Mäühlen- Verkauf.

Die im Kreiſe Merſeburg zu Frankleben an der Geiſel belegene Ge
treideWaſſerMühle nebſt ſämmtlichen Zubehör, ſoll öffentlich meiſtbietend
durch den Unterzeichneten verkauft werden.

Hierzu iſt ein Termin auf
Montag den I. Mai 1882, Nachmittags I Uhr,
im Gaſthauſe zu Frankleben anberaumt.
Die Verkaufs Bedingungen werden im Termine bekannt gemacht, können
jedoch ſchon jetzt im Büreau des Unterzeichneten eingeſehen werden.

Frankleben, den 14, April 1882.
Der Amtsvorſteher Vock.

Thüringiſche Eiſenbahn.
Die Jnhaber von Prioritätsobligationen unſerer Geſellſchaft benach
richtigen wir hierdurch, daß das Verzeichniß der am 13. d. Mts.
ausgelooſten und der aus früheren Verlooſungen noch rückſtändi-
gen Obligationen von den ſämmtlichen BilletExpeditionen unſerer
Bahn ſoweit der Vorrath reicht gratis abgegeben wird.

Erfurt, den 21. April 1882.
Die Direktipn.

Eröffnet den 1. Mai.Soolbad Sulza. r Auskunft ung die
Badeärzte Dr. Sänger Dr.

(Station der Thüringer Bahn). Schenk und die Badedirektion.

Oberaltenburg 21
iſt die erſte herrſchaftliche Etage zu
vermiethen und ſofort oder ſpäter zu
beziehen auf Wunſch mit Pferdeſtall.

Auch iſt daſelbſt ein gut möblir
tes Parterre-Pogis zu ver
miethen.

Eine
möblirte Stube

mit Schlafcabinet iſt
zu vermiethen u. ſo
fort zu beziehen

Altenb. Schulplaßzs.

Zu ſofort wird eine Kinderfrau
oder ein älteres erfahrenes Kinder
mädchen geſucht. Lohn 90 Mk.

Frau RegierungsRath Müll,
Wilhelmſtraße 2.

2 fette Schweine
ſind zu verkaufen

Kreuzſtraße 1.

Zu kaufen wird geſucht:
2 Miniſterialblätter für

innere Verwaltung
1840--1881.

1 Juſtiz-Miniſterialblatt
1839 1880, ſowie
die Jahrgänge 1869
bis 1880.

Ich zahle gute Preiſe.
P. Steſffenhagen's

Antiquariat.
Am 23. April am Tage meines

25jährigen Arbeiter-Jubiläums wurde
mir von Seiten meiner Herrſchaft,
Herrn Hofapotheker Schnabel und Frau
Gemahlin, ſowie Frau Regierungs
räthin Bodenſtein und allen An
weſenden des Hauſes durch ſchöne
Geſchenke und ehrende Glückwünſche
eine große Freude bereitet, wofür ich
hiermit meinen innigſten Dank aus
ſpreche.

Merſeburg, den 24. April 1882.
C. Franke.

FamilienNachrichten.
TodesAnzeige.

Heute Morgen endete, in Hameln
in elterl. Wohnung ein ſanfter Tod
das lange Leiden der Frau Bertha
Lücke geb Töneböhn in ihrem 26.
Lebensjahre, was tiefbetrübt anzeigen

die trauernden Hinterbliebenen.
Merſeburg, den 23. April 1882.

Redaction, Druck und Verlag von
A. Leidholdt in Merſeburg.
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